
Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

1124/AB XXIII. GP 

Eingelangt am 23.08.2007 
Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich. 

BM für Wissenschaft und Forschung 

Anfragebeantwortung 
 

 
 
 

              GZ: BMWF-10.000/0147-C/FV/2007 

Frau  
Präsidentin des Nationalrates 
Mag. Barbara Prammer 
Parlament 
1017 Wien 

Wien, 19. August 2007
 
 
 
 
 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1282/J-NR/2007 betreffend Beschäftigung von 
Lehrlingen im Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, die die Abgeordneten  
Mag. Birgit Schatz, Kolleginnen und Kollegen am 6. Juli 2007 an mich richteten, wird wie folgt 
beantwortet: 
 
 
Zu Fragen 1 und 2: 

Mit Stichtag 1. Juli 2007 standen im Lehrberuf Verwaltungsassistent/in im Bereich der 
Zentralleitung insgesamt 13 Lehrlinge (9 weiblich, 4 männlich) in Ausbildung und zwar: 
1. Lehrjahr: 2 Lehrlinge (1 weiblich, 1 männlich) 
2. Lehrjahr: 9 Lehrlinge (6 weiblich, 3 männlich) 
3. Lehrjahr: 1 Lehrling (weiblich) 
Behaltefrist: 1 Lehrling (weiblich) 

 
 
Zu Fragen 3, 4 und 6: 

Da das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung erst durch die Novelle zum 
Bundesministeriengesetz mit Wirkung vom 1. März 2007 wieder errichtet wurde, sind Angaben 
zum Bereich der Zentralleitung für die Jahre 2004 bis 2006 nicht möglich. Diesbezüglich wird auf 
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die Beantwortung der Anfrage Nr. 1279/J-NR/2007 durch die Frau Bundesministerin für 
Unterricht, Kunst und Kultur verwiesen, die die Zahlen für das frühere Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft und Kultur enthält.  
 
 
Zu Frage 5: 

Drei Personen (2 weiblich, 1 männlich) haben seit 1. März 2007 die Lehrausbildung erfolgreich 
abgeschlossen. Davon konnten zwei Personen (1 weiblich, 1 männlich) bereits in den Bundes-
dienst aufgenommen werden. Die dritte Person befindet sich derzeit in der drei-monatigen 
Behaltepflicht.  
 

Der Bundesminister: 

Dr. Johannes Hahn e.h. 
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